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Schon seit Jahrzehnten spricht man von „Umbruch“ in den Geschäftsfeldern der Sozialwirtschaft. Aber die jetzige Entwicklung ist durch besonders tiefgreifende Veränderungen gekennzeichnet. Dies nimmt die Bank für Sozialwirtschaft zum Anlass, in der Phase des Umbruchs für die Akteure in der Sozialwirtschaft Foren zu schaffen, um Gelegenheit zur Information, zum Austausch und zur Meinungsbildung zu geben. 

Die Veränderungen, die sich in der deutschen Sozialwirtschaft vollzogen haben, vollziehen oder sich anbahnen, sind nicht unmittelbar durch die EU veranlasst. Wenn unter anderem der Staat und die Sozialversicherungssysteme die  Ausgaben begrenzen oder  reduzieren, die freien Träger mit den gewerblichen gleichgestellt werden, der Anbieterwettbewerb zunimmt, dann handelt es sich zunächst einmal um nationale Entwicklungen.

Nichtsdestoweniger ist es für die Sozialwirtschaft geschäftsstrategisch und operativ hilfreich, bei der Bewältigung der Herausforderungen auf die Entwicklungen in den übrigen europäischen Ländern zu schauen. 

Des Weiteren: Der europäische Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Sozialwirtschaft nimmt zu; die europäische Integration beschleunigt den Wandel der Sozialwirtschaft. Wir können von einer „Europäisierung der Sozialwirtschaft“ sprechen. Auch dies ist eine neue Qualität von Veränderung in der Sozialwirtschaft.

Die „Europäisierung der Sozialwirtschaft“ findet in mehrfacher Hinsicht statt:

· Die Zuständigkeiten der EU-Institutionen nehmen zu und ebenso die Auswirkungen der Entscheidungen auf die nationale Sozialwirtschaft. 

· Von der europäischen Politik werden übergreifende Strategien zur wirtschaftlichen und sozialen Gestaltung erarbeitet, vereinbart und umgesetzt.

· Mit der monetären Steuerung durch Fördermittel werden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingungen in Europa zu beeinflussen versucht. 

Vor diesem Hintergrund 

· findet eine Erweiterung der Märkte über die nationalen Grenzen hinaus statt; und ebenso 

· eine Erweiterung des Informationshorizontes, des Argumentationsrepertoire und der Kooperationszusammenhänge. 

Alle diese Entwicklungen gewinnen immer größeren Einfluss auf Sozialwirtschaft.

Betrachten wir zunächst den ersten Entwicklungsstrang: Die kontinuierliche Zunahme von Zuständigkeiten und Regelungen der EU-Institutionen mit Auswirkungen für die nationale Ebene. 

Wir stellen eine Verlagerung von Kompetenzen „nach oben“ auf die europäischen Institutionen fest. Daher haben auch die Bundesländer und letztlich auch die Bundesregierung darauf gedrängt, dass die Kompetenzabgrenzung zwischen Regionen/Bund und EU thematisiert wird. Nach einem Beschluss der Europäischen Rates von Nizza wird zu diesem Thema 2004 eine Regierungskonferenz stattfinden.

Es ist aber zugleich auch eine Ausweitung der Politikfelder in der Zuständigkeit der EU festzustellen. Europapolitik ist heute mehr als nur Wirtschaftspolitik.

Hierzu einige Beispiele: 

Ging es bei der Lebensmittelsicherheit ursprünglich nur um die Beseitigung von Handelsbarrieren, so geht es heute auch um Gesundheits- und Verbraucherschutz, die mittlerweile auch auf europäischer Ebene eigenständig institutionell abgesichert sind. 

Kamen zunächst der Sozial- und Gesundheitsschutz nur ins Blickfeld über den Produktionsfaktor Arbeitskraft, dessen Mobilität im europäischen Markt abgesichert werden musste, so haben sich für Sozial- und Gesundheitsfragen in gewissem Maße relativ eigenständige Politikbereiche entwickelt – wenn auch in der Rhetorik immer noch die Anbindung an die europäische Binnenmarktordnung hergestellt wird. 

Einen expansiven Schub der Zuständigkeitserweiterung der EU brachte in jüngster Zeit der Amsterdamer Vertrag/EG-Vertrag. Der am 1.5.1999 in Kraft getretene Vertrag ist der Einstieg in das „soziale Europa“. Er enthält eine Reihe von Neuerungen für die Sozialwirtschaft. Beispielhaft möchte ich auf folgende Neuerungen hinweisen: Die EU erhielt die Zuständigkeit, geeignete Vorkehrungen zu treffen, um Diskriminierungen u. a. aus Gründen der ethnischen Herkunft, der Behinderung und des Alters zu bekämpfen. Zudem kann die EU künftig auf dem Gebiet der beruflichen Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen unterstützend tätig werden und Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung beschließen. Auch der Umfang der Zuständigkeiten im Gesundheitsschutz wurde erweitert: Die EU kann künftig ergänzend zu den Politiken der EU-Mitgliedstaaten tätig werden zur Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, zur Verhütung von Humankrankheiten, zur Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit, zur Bekämpfung weitverbreiteter schwerer Krankheiten und zur Verringerung drogenkonsumbedingter Gesundheitsschäden. Der Amsterdamer Vertrag enthält auch ein neues Kapitel zur Beschäftigung. Mit ihm wird die EU ermächtigt, mitzuwirken, ein hohes Beschäftigungsniveau zu erreichen. Die EU kann künftig Anreizmaßnahmen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zur Unterstützung der Beschäftigungsmaßnahmen beschließen.

Neben der Höherzonung von Zuständigkeiten auf die EU-Ebene und der Erweiterung der Politikfelder in der Zuständigkeit der EU nimmt auch die Dichte der Entscheidungen und Regelungen durch die europäischen Institutionen, durch das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Ministerrat, die Europäische Kommission, den Europäischen Gerichtshof und die Europäische Zentralbank zu. 

Exemplarisch möchte ich hier auf einige EU-Richtlinien und Mitteilungen der Kommission verweisen.

Im vergangenen Jahr wurde die sogenannte Transparenzrichtlinie neu gefasst.  Zielsetzung der Kommission ist, dass staatliche Beihilfen nur binnenmarktkonform gewährt werden und nicht den Wettbewerb verzerren. Um ein größtmögliches Maß an Transparenz in der Finanzstruktur von Unternehmen zu erreichen, wird eine Buchführung gefordert, die den öffentlichen bzw. öffentlich geförderten Bereich von dem gewinnorientierten Bereich trennt. Hiermit werden Kosten und Erlöse sowie die Methoden der Zuordnung und die Verwendung der Nettoerlöse der einzelnen Geschäftsfelder klar erkennbar. Ausgenommen von der Richtlinie sind Unternehmen mit weniger als 40 Millionen Euro Jahresnettoumsatz. 

Auch die Neufassung des Baseler Abkommens, mit dem die Eigenkapitalanforderungen an Banken verändert und das Rating der Kunden verlangt wird, der sogenannte „Baseler Akkord II“, wird über eine EU-Richtlinie in den  Mitgliedsstaaten bis 2004 umgesetzt. 

Europäische Richtlinien sind für die Nationalstaaten bindend. Sie haben primäre Rechtskraft. Nichtbefolgen kann mit Sanktionen belegt werden; letztlich entscheidet der EuGH. 

Keine rechtlich verbindlichen Wirkungen entfalten die Mitteilungen der Kommission; sie sind aber doch Leitlinien für die Kommissionsarbeit und werden in Rechtsstreitigkeiten beim EuGH herangezogen.  Beispielhaft sind hier zu nennen  die „Mitteilung der Kommission über die Förderung der Rolle gemeinnütziger Vereine und Stiftungen in Europa“
 und die Neufassung der Kommissionsmitteilung „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“
. 

Die Mitteilung „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“ hat im letzen Jahr zu heftigen Diskussionen und entsprechenden deutschen Interventionen in Brüssel geführt. Betroffen sind u. a. die öffentlichen Versorgungsunternehmen, die öffentlichen Sparkassen, die Landesbanken, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und öffentlich geförderte Leistungserbringer, wie die freie Wohlfahrtspflege.

Worum geht es bei dieser Mitteilung der Kommission im Grundsatz? Die Kommission will die europäische Wettbewerbsordnung durchsetzen, gleiche Chancen für den Marktzugang schaffen und damit zur Leistungssteigerung durch Deregulierung beitragen. 

Die öffentlichen und öffentlich geförderten Anbieter wollen, dass den Leistungen der Daseinsvorsorge eine schutzwürdige Sonderrolle zugewiesen wird und sie somit der beihilferechtlichen Prüfung entzogen werden. Der Wettbewerb alleine würde, so sagen sie, die Realisierung des staatlichen Auftrags und politisch gesetzter Versorgungsstandards verhindern; er könne die Grundversorgung, angemessene Preise, ausreichender Qualität, den gleichberechtigter Zugang zu bedeutenden Dienstleistungen, eine flächendeckende Versorgung und die Versorgungssicherheit nicht gewährleisten.

Die „sozialen Dienstleistungen“ sind in der Mitteilung ausdrücklich erwähnt und der Daseinsvorsorge zugerechnet - was als ein besonderer Fortschritt gewertet wird. Alle Tätigkeiten, die sich auf lange Sicht „nicht rechnen“ und durch das Bereitstellen öffentlicher Gelder erst ermöglicht werden, werden als nicht wirtschaftliche Tätigkeiten angesehen; Dienstleistungen mit lokalem Charakter, die den Markt nur in einem unbedeutenden Maße tangieren und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten nicht betreffen, unterliegen nicht dem Gemeinschaftsrechts.

Dieses Beispiel der Kommissionsmitteilung „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“ zeigt, welche tiefgreifenden Diskussionen, Selbstklärungsprozesse, politische Aktivitäten und ggf. Veränderungsprozesse in der Sozialwirtschaft auf nationaler Ebene durch EU-Entscheidungen ausgelöst werden können. 

Im Nachgang zu dieser Mitteilung geht es nun darum, mit der  Kommission die Funktionsgarantie für die Leistungen der Daseinsvorsorge eingehender zu präzisieren. 

Diese Aktivität der Kommission hat dazu geführt, dass sogar die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und die kommunalen Spitzenverbände auf höchster Ebene nun zusammensitzen, um gemeinsame Positionen gegenüber  „Brüssel“ zu formulieren. 

Wenn man von der Zunahme von EU-Entscheidungen spricht, die für die Sozialwirtschaft relevant sind, dann muss auch der Europäische Gerichtshof angeführt werden. Hier sei nur beispielhaft auf drei Urteile verwiesen. So wurde vom EuGH festgestellt, dass die in Deutschland erworbenen Ansprüche auf Leistungen aus der Pflegeversicherung nicht verloren gehen, wenn man im europäischen Ausland lebt
;in einem andern Urteil wurde klargestellt, dass Gesundheitsleistungen auch im europäischen Ausland eingekauft werden können und die Aufwendungen dann im Herkunftsland zu erstatten sind
. In einem weiteren Urteil befasste sich der EuGH mit der Arbeitszeitregelung in einem spanischen Krankenhaus. Ergebnis: Der Bereitschaftsdienst ist insgesamt als Arbeitszeit und ggf. als Überstunden anzusehen
.

An diesen Beispielen wird deutlich, welche Konsequenzen von den EU-Entscheidungen ausgehen und wie sie bis in die Betriebsabläufe hinein wirken können. 

Kommen wir nun zu dem zweiten Entwicklungsstrang: Von der europäischen Politik werden übergreifende Strategien zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Europas erarbeitet, vereinbart und umgesetzt.

Ein aktuelles Beispiel für eine solche gemeinsame Strategieentwicklung hat das Gipfeltreffen in Lissabon geliefert. Auf ihrer Sondertagung „Beschäftigung, Wirtschaftsreform und sozialer Zusammenhalt“ im März 2000 haben die Staats- und Regierungschefs sich das ehrgeizige strategische Ziel gesetzt, die EU zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen. Hierzu wurden konkrete Maßnahmen in verschiedenen Bereichen festgelegt. 

Die wichtigsten strategischen Zielvorstellungen lauten:

· Eine Informationsgesellschaft für alle: Zugang zu einer kostengünstigen Kommunikationsinfrastruktur für alle Bürger und Unternehmen.

· Schaffung eines günstigen Umfelds für die Entwicklung innovativer Unternehmen. 

· Wirtschaftsreformen für einen vollendeten und einwandfrei funktionierenden Binnenmarkt: Hierzu gehören die Einführung fairer und einheitlicher zur Anwendung gelangender Regeln für den Wettbewerb und die marktkonformen staatlichen Beihilfen.

· Effiziente und integrierte Finanzmärkte: Beitrag zu mehr Wachstum und Beschäftigung durch bessere Bereitstellung von Kapital und einer Verringerung der Kapitalkosten und Schaffen effizienter Risikokapitalmärkte.

· Haushaltskonsolidierung, Qualität und Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen: Prüfung, ob angemessene Schritte zur Verringerung des Steuerdrucks auf die Arbeit und zur Verbesserung der beschäftigungsfördernden Wirkung der Steuer- und Sozialsysteme unternommen werden. 

· Entwicklung einer aktiven Beschäftigungspolitik: Weitere Ausgestaltung der Beschäftigungsleitlinien und Setzen konkreterer Ziele. Heranführung der Beschäftigungsquote von derzeit durchschnittlich 61% auf etwa 70 % im Jahr 2010. 

· Modernisierung des sozialen Schutzes: Anpassung der Sozialschutzsysteme, um sicherzustellen, dass Arbeit sich lohnt und dass die Systeme angesichts einer alternden Bevölkerung auch langfristig aufrechterhalten werden können. 

· Förderung der sozialen Integration: Maßnahmen zur Beseitigung der Armut und Reduzieren der sozialen Ausgrenzung.

Diese strategischen Ziele werden mit ganz konkreten Maßnahmen unterlegt und evaluiert. Auf dem Europäischen Rat in Nizza im Dezember 2000 wurden Berichte zum Stand der Umsetzungsmaßnahmen von der Kommission vorgetragen; wichtige Fortschreibungen und entsprechende auf 5 Jahre festgelegte Maßnahmen enthält die auf diesem Gipfel verabschiedete „Europäische Sozialagenda“. So bekommen die formulierten Strategien Nachhaltigkeit und Wirkungskraft für die einzelnen Mitgliedsstaaten. 

Ein weiterer Ansatz  der EU zur Gestaltung sozialer und wirtschaftlicher Verhältnisse in Europa ist die monetäre Steuerung mittels Fördermitteleinsatz. Diese Steuerung erfolgt zunächst einmal mit EU-Finanzmitteln, die über Förderinstrumente der Kommission selbst und die der Einzelstaaten vergeben werden. 

Wichtigste Förderinstrumente sind die Strukturfonds: Der Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds (ESF), Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAFL) und das Finanzierungsinstrument zur Ausrichtung der Fischerei (FIAG). Das Anliegen der Strukturfonds ist der Abbau von Ungleichgewichten zwischen Regionen und sozialen Gruppen durch die Inangriffnahme sozialer und wirtschaftlicher Langzeitprobleme, um die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und Arbeitsplätze zu schaffen. Für die Strukturfonds stehen insgesamt 183,5 Mrd. Euro für die Periode 2000 – 2006 zur Verfügung; davon erhält Deutschland ca. 28,1 Mrd.

Um den „Förderdschungel“ für die Sozialwirtschaft transparent zu machen, hat die Bank für Sozialwirtschaft AG das EU-Förderinformationssystem EUFIS in fachlicher Zusammenarbeit mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege erstellt. Es ist fokussiert auf die Informations- und Kommunikationsbedürfnisse sozialwirtschaftlicher Vereine, Verbände und Unternehmen  in Bezug auf Europa und nutzt die Internettechnologie. 

Nicht zu vergessen  sind die europäischen Finanzinstitute wie z. B. die Europäische Investitionsbank. Die EU bedient sich bei der Realisierung ihrer Ziele auch der Europäischen Investitionsbank. Diese fördert Investitionen mittels Darlehen und Garantien. Ihr AAA-Rating ermöglicht es aufgrund der Bonität umfangreiche Anleihen zu günstigen Konditionen zu mobilisieren. Die Zielsetzungen der EIB sind u.a. : Die Förderung der Regionalentwicklung, der Investitionen in Bildung und Gesundheit, Risikokapitalfinanzierung zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen - die im Focus der europäischen Wirtschaftsentwicklung stehen - sowie die Förderung transnationaler Verkehrs- und Kommunikationsnetze und des Umweltschutzes. 

1999 wurden insgesamt Darlehen in Höhe von 27,8 Mrd. innerhalb der EU vergeben; auf Deutschland entfielen ca. 5,5 Mrd. Euro; davon gingen 50% in die neuen Bundesländer als sog. „wirtschaftlich rückständige Regionen“. Die Staats- und Regierungschefs haben die EIB im Rahmen des Kölner Gipfels 1999 aufgefordert, die Kreditgewährung im Gesundheitsbereich zu verstärken. 27 Projekte wurden bereits in Höhe von 2,6 Mrd. Euro bewilligt; darunter sind auch Mittel für sechs Krankenhäuser in den neuen deutschen Bundesländern. 

Ein weiterer für die Sozialwirtschaft wichtiger Entwicklungsstrang ist die Erweiterung der Märkte über die nationalen Grenzen hinaus. Die Ausdehnung des Engagements umfasst bereits jetzt auch schon die Länder, die der Europäischen Union beitreten wollen.

Die europäische Marktordnung mit den Vertragsbestimmungen zur Dienstleistungsfreiheit und zur Niederlassungsfreiheit erfordert den Abbau aller Regelungen, die den freien Verkehr von Gütern und Dienstleistungen behindern und wettbewerbsverzerrende Standortvorteile schaffen. 

Für die Bürger, Leistungsanbieter und Kostenträger werden die Preise transparent.

Die Leistungsanbieter werden in höherem Maße transnational einkaufen, ihre Angebote in den übrigen EU-Ländern platzieren, dort ihre Kompetenzen vermarkten und übernational Marketing betreiben, um ein weiteres Nachfragepotential zu erschließen; vermehrt werden Angebotsketten gebildet, joint venture eingegangen.

Gesundheitseinrichtungen und Heilbäder betreiben europaweit Marketing; ein Krankenhaus in der Nähe zu den Niederlanden bezieht das dortige Nachfragepotential in seine strategischen Überlegungen ein; in Deutschland ist die Niederländische Organisation Maatwerk tätig, die gegen Erfolgshonorar arbeitslosen Sozialhilfeempfängern eine Arbeitsstelle vermittelt.

Die Bürger können in zunehmendem Maße bei Umzug in ein anderes EU-Land ihre auf Versicherungs- und Transferleistungen erworbenen Ansprüche mitnehmen und sozialversicherungsfinanzierte Leistungen im EU-Ausland einkaufen.

Bezogen auf den Arbeitsmarkt sieht die EU-Kommission Mobilität als Schlüssel zur Vollbeschäftigung in Europa an. Aber zugleich muss sie feststellen, dass der europäische Arbeitsmarkt bislang nur erst eine geringe Mobilität aufweist. Sie führt dies zurück auf  einen Mangel an Informationen, mangelnde Markttransparenz, Schwierigkeiten bei der Anerkennung von Qualifikationen  und beim Wechseln in unterschiedliche Steuer- und Sozialsysteme.
 

Mit der Erweiterung der Märkte und der Unternehmensaktivitäten in Europa erweitert sich notwendigerweise auch die geschäftliche Reichweite der Banken, um den sich europäisierenden Kunden zu begleiten. 

Die Europäisierung der Sozialwirtschaft führt auch zur Erweiterung des Informationshorizontes, des Argumentationsrepertoires und der Kooperationszusammenhänge. 

In den allgemeinen Print- und elektronischen Medien erfahren wir immer mehr über die EU und die europäischen Länder; in den meisten Fachzeitschriften der Sozialwirtschaft finden sich immer häufiger Artikel oder stehende Rubriken zu europäischen Themen. 

Die Erweiterung des Informationshorizontes Europa kommt aber nicht nur dadurch zustande, dass mehr Informationen aus „Brüssel“ und „Europa“ verbreitet werden; wir müssen als Europabetroffene auch mehr wissen: immer mehr werden für die Sozialwirtschaft relevante Angelegenheiten auf EU-Ebene behandelt und die Chancen und Risiken der sich europäisierenden Märkte müssen aktiv verfolgt werden. 

Dies ist der Grund, warum die BFS das Informationssystem EUFIS und ein Büro in Brüssel betreibt. Sozialwirtschaftlich relevantes Informationsmanagement und Beratung haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Die Bank für Sozialwirtschaft ist den sozialwirtschaftlichen Organisationen Dienstleister  und Partner in Sachen Europa.

Das Wissen von der Sozialwirtschaft in den übrigen EU-Ländern nimmt allmählich zu. Hierzu  trägt auch die EU selbst bei. Ihr statisches Amt EURO-Stat betreibt kontinuierlich Datenerhebungen und Ländervergleiche. So wurde beispielsweise vor zwei Jahren eine Erhebung über die Wohnbedingungen älterer Menschen in Europa erstellt. Zudem beteiligt sich die EU an der Finanzierung sogenannter Observatorien, die bestimmte Bereiche des Sozial- und Wirtschaftslebens in Europa übergreifend und vergleichend in den Blick nehmen und den Wissensaustausch fördern. So gibt es in Deutschland „unter der Obhut“ des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend das „Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa“
. Zudem gibt es u.a. auch noch ein „Europäisches Observatorium für Gesundheitssysteme“. 

Mit dem Mehr an Wissen um die politischen und sozialwirtschaftlichen Gegebenheiten in den übrigen Ländern erweitert sich auch das Argumentationsrepertoire für die nationalen Diskussionen: Wenn in Deutschland über wirtschaftliche und sozialstaatliche Veränderungen gesprochen wird, dann wird zunehmend Bezug genommen auf die Gegebenheiten oder Diskussionen in den übrigen europäischen Ländern. Dies regt an, gibt neue Ideen, bringt aber auch neue Beweiszwänge und ggf. einen Veränderungsdruck mit sich.

Schon allein die erweiterte Transparenz und die Kenntnisse der Regelungen, Daten und Kennzahlen aus den übrigen EU-Staaten führen dazu, dass ein Vergleich von Politiken, Sozialsystemen, Angebotsstrukturen, von Kosten, Preisen, Qualität, Effektivität  etc. stattfindet, übernational die „best practices“  gesehen und in die nationale Diskussion eingebracht werden.

Die Sicherungssysteme und die Anbieterstrukturen müssen zunehmend ihre gesamtwirtschaftliche Verträglichkeit im Kontext der europäischen und internationalen Märkte rechtfertigen. Entsprechend werden sie in Zusammenhang gebracht mit den Lohnnebenkosten, der Staatsquote, der  Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Unternehmen auf dem übernationalen Märkten und dem Standort Deutschland. 

Das Europäische Observatorium für Gesundheitssysteme, Kopenhagen, stellt in einer Vergleichuntersuchung fest, dass in Deutschland ein relativ großer Prozentsatz von 10,7 % des Bruttosozialproduktes für Gesundheit ausgegeben wird, aber die Lebenserwartung der Deutschen im Vergleich nicht höher ist. Die Unzulänglichkeiten des Deutschen Gesundheitssystems werden u. a. zurückgeführt auf die ungesicherte Finanzierung der Krankenversicherung, den intensiven Einsatz von medizinischen Geräten und ärztlichen Leistungen, die strukturelle Trennung von ambulanter und stationärer Versorgung sowie auf die Verpflichtung der Krankenkassen zu einem einheitlichen Leistungsspektrum. 

Auf dem Hintergrund der aufgezeigten Entwicklungen zu einer Europäisierung der Sozialwirtschaft kommen dem übernationalen Austausch und der übernationalen Kooperation größere Bedeutung zu

Der Austausch vollzieht sich u.a. in einer zunehmenden Zahl von Fachkonferenzen und durch Fachkräfteaustausch, wie z.B. im Rahmen des „Europäischen Austauschprogramms für  Krankenhausmitarbeiter“.

Grenzüberschreitende Kooperation findet z.B. statt in Fachvereinigungen wie z.B.  dem „Ständigen Ausschuss der Krankenhäuser der EU (HOPE)“ oder der „Europäischen Gesellschaft für Gesundheitstelematik“, in  Projektverbünden oder joint ventures.

Einige Behindertenwerkstätten aus EU-Ländern haben sich zusammengetan u. a. in der Absicht, qualifizierte Arbeitsplätze zu entwickeln sowie Marketing und Vertrieb zu verbessern.

Austausch und Kooperation nehmen deshalb zu, weil die Akteure der europäischen Sozialwirtschaft sich was zu sagen haben. Man ist mit ähnlichen Problemen konfrontiert, man tauscht „best practices“ aus,  will voneinander lernen; Kompetenzen werden zusammengeführt, Angebotsketten werden gebildet, Interessen  gegenüber der EU direkt oder abgestimmt über die nationalen Politik vertreten.

Die hier exemplarisch aufgezeigten fünf Entwicklungsstränge der Europäisierung der Sozialwirtschaft illustrieren, dass „Europa“ für die Verbände und Unternehmen sowohl geschäftsstrategisch als auch operativ zunehmend relevant wird.

Die Europäische Integration ist letztlich auch Motor für Veränderungen der Sozialwirtschaft in Deutschland. Sie stellt mittlerweile einen wichtigen Teil der Folie dar, auf deren Hintergrund die strategische und operative Entwicklung der sozialwirtschaftlichen Anbieter stattfindet.

Vorausschauendes Anpassen an europäischen Weichenstellungen und die zu erwartenden Entwicklungen ist notwendig! 

Was für die sozialwirtschaftlichen Vereine, Verbände und Unternehmen gilt, gilt auch für die Bank für Sozialwirtschaft. Wir betrachten uns als eine Bank für Sozialwirtschaft in Europa. 

Die Europäisierung der Sozialwirtschaft ist keine Bedrohung. Die Anbieter, die sich für die Veränderungen auf dem nationalen Markt wetterfest gemacht haben oder machen, werden auch in der Lage sein, mit den Risiken und Chancen der europäischen Integration konstruktiv zu bewältigen. 
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